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Rechtsanwalt
Dr. Andreas van den

Eikel von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht.
Änderungen eines
Grundstückskaufvertrags
sind formlos möglich,
wenn die Auflassung
bindend geworden ist.

BGH, Urteil vom 14. September 2018,
Az. V ZR 213/17

Grundstückskaufvertrag kann auch
ohne Notar geändert werden
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DER FALL

Die Klägerin verkaufte demBeklagten drei
Wohnungen. ImVertrag erklärten die Par-
teien die Auflassung und wiesen den
Notar an, die Urkunde erst zu erteilen,
wenn er den Nachweis hat, dass der Kauf-
preis gezahlt wurde. Die Parteien einigten
sich schriftlich auf eine Kaufpreisminde-
rung, notariell wurde dieseÄnderung aber

nicht beurkundet. Der Beklagte zahlte den
reduzierten Kaufpreis, die Verkäuferin
klagte jedoch den Minderungsbetrag ein.
Das Berufungsgericht gab ihr recht. Es
hielt die Kaufpreisminderung mangels
notarieller Form für unwirksam („Ohne
Notar keine Änderungen am Grundstücks-
kaufvertrag“, IZ 14/2018, Seite 12).
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DIE FOLGEN

Der BGH vertritt die gegenteilige Auffas-
sung und bekräftigt damit seine frühere
Rechtsprechung. Dem Formzwang des
§ 311b BGB unterliegen zwar alle Ver-
einbarungen, die nach dem Willen der
Parteien zum schuldrechtlichen Übereig-
nungsgeschäft gehören – auch wenn ein
schon beurkundeter Grundstückskaufver-
trag nachträglich geändert wird. Ände-
rungen eines Kaufvertrags sind aber
formlos möglich, wenn die Auflassung
bindend geworden ist, so der BGH. Dies
steht in Einklang mit Sinn und Zweck

der Norm und wahrt ihre Beweis-, Warn-
und Schutzfunktion. Dabei kommt es auf
den Zeitpunkt an, zu dem die Auflassung
bindend geworden ist, da mit ihr die
Übereignungs- und Erwerbspflicht als er-
füllt gilt. Zwar ist auch mit der Auflassung
noch keine Erfüllung eingetreten. Für die
Frage der Formbedürftigkeit nachträgli-
cher Änderungen kommt es jedoch nicht
auf die Erfüllung an, sondern darauf, dass
die notwendigen Leistungshandlungen
unwiderruflich erbracht sind.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung führt zu mehr Rechtssi-
cherheit über die Formfrage nachträgli-
cher Änderungen. Notare raten meist aus
Vorsichtsgründen zur Beurkundung, was
aber Kosten und Aufwand verursacht. Die
bindend gewordene Auflassung bildet
auch dann eine zeitliche Zäsur, wenn ihr
Vollzug durch Anweisungen der Parteien
an den Notar vorübergehend gesperrt ist.
Denn solche Abreden ändern nichts
daran, dass die Auflassung ohne Vorbe-
halt und verbindlich erklärt ist. Daher sind
Änderungen auch dann formfrei möglich,

wenn der Notar angewiesen ist, die Eigen-
tumsumschreibung erst zu beantragen,
wenn ihm die Kaufpreiszahlung nachge-
wiesen ist (Vorlagensperre), und vorher
keine Ausfertigung der Urkunde mit Auf-
lassung zu erteilen (Ausfertigungssperre).
Gleiches gilt für die sogenannte Bewilli-
gungslösung. Hier wird imKaufvertrag die
Bewilligung der Eigentumsumschreibung
noch nicht erklärt, sondern der Notar wird
bevollmächtigt, diese für den Verkäufer zu
erklären, sobald ihm die Kaufpreiszah-
lung nachgewiesen ist. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier
Partners

Quelle: Malmendier

Öffentliches Recht. Ein Nachbar kann ein
Bauvorhaben nicht deshalb verhindern, weil
es die Abstandsvorschriften verletzt, wenn er
selbst den nötigen Abstand nicht einhält.
Dieser Ausschluss der Abwehrrechte
verstößt auch nicht gegen Bundesrecht.

BVerwG, Beschluss vom 16. August 2018,
Az. 4 B 41.17

Wer auf Abstandsflächen pocht,
muss sie auch selbst beachten
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DER FALL

Die Klägerin ist Eigentümerin eines frei-
stehenden Geschäftshauses am Berliner
Alexanderplatz. Alle vier Außenwände
ihres Gebäudes stehen auf der Grund-
stücksgrenze, die Nachbargrundstücke
sind unbebaut. Die Eigentümerin eines
der angrenzenden Areale will dieses neu
bebauen. Das Gebäude soll seitlich an
das Bestandsgebäude der Klägerin ange-
baut werden, in der Mitte ist ein öffentlich
zugänglicher Innenhof geplant.DieKläge-
rin ging gegen die Baugenehmigung unter
anderem mit der Begründung
vor, dass das Bauvorhaben die Abstands-
flächen zu ihrem Grundstück nicht ein-

halte. Nachdem das Verwaltungsgericht
die Baugenehmigung aufgehoben hatte,
entschied das Oberverwaltungsgericht
in zweiter Instanz, dass die Klägerin
sich gegen einen Abstandsflächenverstoß
nicht wehren kann, da auch ihr Gebäude
keineAbstandsflächen einhält. IhrGrund-
stück wird zudem durch den Neubau
nicht unzumutbar belastet, da die Räume,
die zumNeubau orientiert sind, weiterhin
ausreichend belichtet werden. Hiergegen
richtete sich die Beschwerde der Klägerin
zum Bundesverwaltungsgericht.
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DIE FOLGEN

Das BVerwGweist die Beschwerde zurück
und bestätigt damit das Urteil der zweiten
Instanz. Ob der Neubau tatsächlich
Abstandsflächen einhalten muss, richtet
sich ausschließlichnachdemLandesrecht
und kann daher vom BVerwG nicht
geprüft werden. Auch die Abwehrrechte
der Klägerin bei Verletzung von Abstands-

flächen sowie ihre Einschränkung nach
dem Grundsatz von Treu und Glauben
sind landesrechtlich zu bewerten und
damit nicht Gegenstand des Revisionsver-
fahrens. Auch einen Verstoß gegen das
Eigentumsgrundrecht konnte das Gericht
nicht feststellen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Vorschriften über Abstandsflächen
haben nachbarschützende Wirkung und
sind daher zentraler Gegenstand in
Rechtsstreitigkeiten, bei denen sich Nach-
barn gegen ein neues Bauvorhaben weh-
ren. Denn bei einem Verstoß gegen das
Abstandsflächenrecht kann der Nachbar
verlangen, dass die Baugenehmigung
aufgehoben wird. Dies gilt jedoch nicht,
wenn der klagende Nachbar selbst die
Abstandsflächen nicht einhält. Diese

Einschränkung des Abwehrrechts bei
gegenseitiger Abstandsflächenunterschrei-
tung wirkt sich somit erheblich auf den
Rechtschutz des Nachbarn aus. Dem
Bauherrn gibt diese Einschränkung um-
gekehrt die Möglichkeit zu bauen, wenn
er die Abstandsflächen zumindest in
gleicher Tiefe wie sein Nachbar einhält.
Dieser Grundsatz wurde nun auch
höchstrichterlich vom Bundesverwal-
tungsgericht bestätigt. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Architekten- und Ingenieurrecht. Ein
Bodengutachter haftet gegenüber einem
Dritten nur dann auf Schadenersatz, wenn
überhaupt ein ersatzfähiger Schaden
entstanden ist.

OLG Koblenz, Urteil vom 20. August 2015,
Az. 2 U 678/14 (BGH, Beschluss vom 11. April 2018,
Az. VII ZR 219/15)

Soll der Gutachter haften, muss
es auch einen Schaden geben
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DER FALL

Der Kläger ist GmbH-Gesellschafter. Er
nimmt einenGutachter aus einemBoden-
gutachten in Anspruch, das von der Bank
beauftragt wurde, die den Grundstücks-
kauf finanziert hat. Der Gutachter hatte
kleinere Kontaminationen im unbefestig-
ten Außenbereich des Kaufgrundstücks
festgestellt, Verunreinigung unterhalb
der Gebäude wurden nicht untersucht.
Daraufhin erwarb die GmbH das Grund-
stück und sanierte es. Später wurde der

Sanierungsvermerk nicht gelöscht, weil
das Grundstück nicht frei von Altlasten
war. Auf der Grundlage des Gutachtens
sind nämlich nur die Kontaminationen
im Außenbereich beseitigt worden. Die
GmbH ging in die Insolvenz und der
Kläger musste der Bank als persönlicher
Schuldner für das Darlehen einstehen. Er
verklagte den Gutachter auf Schaden-
ersatz.
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DIE FOLGEN

Das OLG weist die Klage ab, eine Nicht-
zulassungsbeschwerde beim BGH hatte
keinen Erfolg. Das OLG lässt offen, ob der
Gutachter darauf hätte hinweisen müs-
sen, dass auchUntersuchungen unterhalb
der Gebäude notwendig sind. Denn es
liegt ohnehin kein erstattungsfähiger
Schadenvor.DerKläger hat nämlich keine
konkreten Punkte benannt, wonach die
Insolvenz der Grundstücksgesellschaft

eine Folge der Begutachtung gewesen ist
und nicht ohnehin eingetreten wäre.
Wenn eine Liquidation der Gesellschaft
nach kaufmännischen Grundsätzen
bereits von Anfang an geboten ist und
sowieso eintretenwürde, braucht derGut-
achter demKläger keine Schäden zu erset-
zen. Denn die Investitionen, die er in die
Gesellschaft getätigt hat, waren dann
schon beim Erwerb nicht werthaltig.
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WAS IST ZU TUN?

Ansprüche gegen Gutachter werden oft
nicht vom Auftraggeber, sondern von
Dritten geltend gemacht, die darauf ver-
trauen, dass das Gutachten richtig ist. Für
den Schadenersatzanspruch aus einem
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter gelten die allgemeinen schadens-
rechtlichen Anforderungen: Ein Schaden
muss nur dann ersetzt werden, wenn er
in den Schutzbereich der verletzten Ver-
tragspflicht fällt. Dazu muss ein Zusam-
menhang bestehen zwischen der Pflicht-
verletzung und der Gefahrenlage, die

durch das fehlerhafte Gutachten geschaf-
fen wird. Bei einem Altlastengutachten
sind das die Sanierungskosten und nicht
zwingend der Minderwert des ohnehin
erworbenen Grundstücks. Wer seine
Schadenersatzansprüche im Gutachter-
vertrag absichern will, sollte entweder
den Gutachtenzweck erwähnen oder sich
separat mit einem sogenannten Reliance
Letter bestätigen lassen, dass und zu wel-
chem Zweck das Gutachten dazu dient,
bestimmte Schäden zu vermeiden. ahl

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ein Makler muss beim
Abschluss eines Alleinauftrags mitteilen,
wenn er mit anderen Projektbeteiligten
wirtschaftlich verflochten ist und deshalb
ein eigenes Interesse am Abschluss
eines Kaufvertrags hat.

OLG Hamm, Urteil vom 8. Februar 2018,
Az. 18 U 41/17

Keine Provision, wenn Makler
zugleich Projektentwickler ist

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Makler schloss einen „qualifizierten
Alleinauftrag“ und sollte Kaufinteressen-
ten für ein mit einem abrissreifen Ge-
bäude bebautes Grundstück nachweisen
oder einen Kaufvertragsabschluss vermit-
teln. Der Eigentümer war durch eine
Verweisungsklausel verpflichtet, etwaige
selbst gefundene Interessenten an den
Makler zu verweisen. Der Makler war
außerdem gleichzeitig als „Projektent-
wickler“ für das Architekturbüro tätig, das
bereits Planungen für eine Neubebauung
des Grundstücks erstellt und abgeschlos-

sen hatte. Der Eigentümer kündigte den
Maklervertrag, doch noch vor Ablauf der
Kündigungsfrist gewann derMakler einen
gemeinnützigen Verein als Kaufinteres-
senten. Der Kaufvertrag wurde beur-
kundet, und der Verein beauftragte das
Architekturbüro damit, das Bauvorhaben
weiter zu planen. Der Makler stellte dem
Verkäufer seine Provision in Rechnung.
Der verweigerte die Zahlung und berief
sich darauf, dass der Makler ihn arglistig
getäuscht und damit seinen Provisions-
anspruch verwirkt habe.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Maklers auf Zahlung der
Provision hatte zwar in erster Instanz
Erfolg, wurde vom OLG aber abgewiesen.
Der Verkäufer hat den Maklervertrag zu
Recht wegen arglistiger Täuschung ange-
fochten. Denn derMakler hätte ihmunge-
fragt mitteilen müssen, dass er auch für
die Architekten tätig war, die bereits eine
Planung für das Grundstück erstellt hat-
ten. Bei der Vermarktung des Areals hat
der Makler deshalb das eigene bzw. das
Interesse der Architekten an der Bezah-
lung dieser bereits erbrachten oder weite-
ren Planungsleistungen zumindest mit-

verfolgt. Der Kreis der Kaufinteressenten
war auch erheblich eingeschränkt, weil
die Planung übernommen werden sollte,
und der Grundstückseigentümer hätte
den Maklervertrag nicht abgeschlossen,
wenn er die Motivationslage des Maklers
gekannt hätte. Denn er wollte das Grund-
stück schnellstmöglich verkaufen. Wegen
des speziellen Interessenkreises hatte der
Makler aber weder ein Schild mit einer
Telefonnummer auf demGrundstück auf-
gestellt noch eine Anzeige im Internet
geschaltet.
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WAS IST ZU TUN?

Ein Makler muss seinen Auftraggeber
unaufgefordert darüber aufklären, wenn
er mit Projektbeteiligten wirtschaftlich
verflochten ist und deshalb Interessen
verfolgt, die denen seines Auftraggebers
zuwider laufen. Anderenfalls geht er das
Risiko ein, dass der Maklervertrag wegen

arglistiger Täuschung anfechtbar ist.
Zudem verwirkt er seinen Provisionsan-
spruch wegen der Regelung in § 654 BGB,
wonach der Makler keinen Anspruch auf
seinen Lohn hat, wenn er entgegen der
Absprachen im Vertrag für den anderen
Teil tätig gewesen ist. ahl

Landwirtschaftliche Übergabeverträge –
gibt es die überhaupt noch in Zeiten, die –
jedenfalls wennman denMedien glauben
darf – geprägt sind von industriell arbei-
tenden Agrarfabriken? Aber natürlich!

Generationenfolgeverträge im ländli-
chen und städtischen Raum sind kom-
plexe Gebilde. Bei ihrer Vorbereitung und
Gestaltungmüssen Experten aus verschie-
denen Fachgebieten eng zusammenar-
beiten, wenn sie ihr Ziel erreichen sollen:
den zivil- und steuerrechtlich, ggf. auch
sozialrechtlich sinnvollen Übergang von
Grundvermögen, bei dem die persönli-
chen Interessen der Beteiligten – Überge-
ber, Übernehmer und weichende Erben,
Gläubiger und Schuldner – so weit es geht
gewahrt werden.

DerÜbergabevertrag soll rechtlich ein-
wandfrei sein, aber trotzdem verständlich
für die Laien, die ihn in der Folge leben
wollen. Er muss vollständig wiedergeben,
was übergeben wird und was nicht – und
welche Leistungen der Übernehmer im
Gegenzug erbringen muss. Daneben sind
erbrechtliche Aspekte, fortdauernde Mit-
spracherechte der Übergeber in Gestalt
von Veräußerungsbeschränkungen, Rück-
forderungsrechten oder Nachabfindungs-
ansprüchen zu regeln.

All das stellt den Vertragsgestalter vor
zivilrechtliche, steuerliche und nicht zu-
letzt psychologische Herausforderungen.
Gründliche Sachverhaltsermittlung und
Beratung sind unerlässlich, Zeitdruck ist
unbedingt zu vermeiden.

Das Ende des Wirtschafts- oder des
Kalenderjahrs kommt nicht unerwartet.
Allzu kurzfristig angesetzte Besprechungs-
termine deprimieren alle am Übergabe-
prozess Beteiligten und gefährden nicht
nur den wirtschaftlichen Erfolg der
geplanten Generationenfolge, sondern
auch den erforderlichen persönlichen
„Rollenwechsel“ von Übergeber und
Übernehmer.

DerÜbergebermuss nämlich nicht nur
ein Vermögen loslassen, in dem sich seine
Lebensleistung abbildet. Er gibt auch eine
Leitungsfunktion mit hoher Verantwor-
tung ab, die sich beim gemeinsamen
Leben undArbeiten auf demHof nicht auf
den betrieblichen Bereich beschränkt.

Ist der gesamte betriebliche und pri-
vate Grundbesitz samt den ggf. vorhande-
nen Belastungen ermittelt, müssen die
Vertragsparteien entscheiden, was auf
den Betriebsnachfolger übergehen, was
bei den Übergebern verbleiben und was
etwa zur Abfindung weiterer Kinder ver-
wendet werden soll.

Das Schicksal spezieller Betriebszweige
ist zu klären: Sollen Hofladen, Catering-
Service, Ferienwohnungen oder Biogas-
undFotovoltaik-Anlagen andenNachfol-
ger übergehen oder bei den Übergebern
verbleiben? Wollen die Übergeber weiter-
hin zivilrechtliche Eigentümer bleiben
oder reicht ein lebenslanges oder zeitlich
befristetes Nutzungs- und Fruchtzie-
hungsrecht (Nießbrauch), um sichweiter-
hin Einnahmen zu sichern?

Nicht jeder Wunsch aller Beteiligten
wird sich erfüllen lassen. Probleme berei-
tet dabei meist das Steuerrecht, wenn das
Aufdecken stiller Reserven zu Zahlungs-
pflichten führen würde, die keiner tragen
will. „Steuerliche Gestaltungen“ helfen
gelegentlich weiter, erfordern aber immer
Zeit.

Welche der Verbindlichkeiten, die hof-
fentlich allen Beteiligten bekannt sind,
trägt künftig der Betriebsnachfolger und
welche verbleiben bei den Übergebern?
Wer leistet hierfür Sicherheit durch
Grundpfandrechte oder Bürgschaften? Der
Notar wird entsprechende Gestaltungen
zur Risikovermeidung oder -minimierung
vorschlagen, die dann mit den steuerli-
chen Beratern und den Gläubigern ver-
handelt werden können.

Betriebswirtschaftlich und psycho-
logisch schwierig ist häufig das Aushan-
deln der Versorgungsleistungen für die
Übergeber. Auch hier kann der Notar
bewährte Gestaltungen vorschlagen. ahl

Nr. 47:
Der landwirtschaftliche
Übergabevertrag

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Eva Maria Brandt,
Notarin in Friedberg
Urheberin: Sibylle Schulz,

Fotostudio Hatzold


